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Schulbibliothek KSH 
 
Benutzerordnung / Ausleihvorschriften 
 
Öffnungszeiten: Dienstag 10.00 – 10.30 Uhr 
  Donnerstag 10.00 – 10.30 Uhr 
 
1. Jedem Kind wird vor der ersten Ausleihe eine Benutzernummer zugeteilt. 

 
2. Die Ausleihe ist gratis. 

 
3. Es dürfen max. 3 Bücher ausgeliehen werden. 

 
4. Die Ausleihfrist beträgt 3 Wochen. Nach Ablauf dieser Frist können die 

Bücher noch weitere 14 Tage verlängert werden. Dies muss aber   
während den oben aufgeführten Öffnungszeiten erledigt werden. 

 
5. Die BenutzerInnen verpflichten sich, die bezogenen Werke sorgfältig zu 

behandeln und sachgemäss aufzubewahren. Für Beschädigungen, die 
nicht als normale Abnützung bezeichnet werden können und die den 
Ersatz des Buches notwendig machen, wird die Neuanschaffung in 
Rechnung gestellt. 

 
6. LeserInnen, die immer wieder gemahnt werden müssen oder des öfteren 

Bücher beschädigen, werden der Klassenlehrperson gemeldet. 
 

7. Während den Schulferien bleibt die Bibliothek geschlossen. 
 

8. Alle Bücher müssen vor den Sommerferien zurückgebracht werden 
(Inventar). 

 
9. Mahnungen 

1. Erste Mahnung: mündlich durch Klassenlehrperson 
2. Zweite Mahnung:  schriftlich mit blauem Zettel durch Bibliothekarin 
3. Bücher, die nicht innert zwei Wochen nach der 2. Mahnung (blauer 

Zettel) zurückgebracht werden, gelten als Verlust. Verlustgebühr 
10.00 CHF pro Buch 

 
 


